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M. E. wäre dies ein methodisch folgerichtiger Arbeits­
gang6, der nicht nur den zur vollen Praktizierung des 
BROP noch fehlenden Schritt mit einer systemgerechten 
Auswahl der EZ vollziehen (d), sondern zugleich das 
BROP in seinen schwächsten und reformbedürftigsten 
Punkten, den räumlichen Bausteinen »GE« fortschreiben 
würde (a). Darüber hinaus würde auf diese Weise auch 
eine Annäherung an die Systematik der Fördergebiets­
ausweitun~ seitens der Gemeinschaftsaufgabe » Verbesse• 
rung der Regionalen Wirtschaftsstruktur« vorgenom­
men; die Teilräume zu c) dürften weitgehend auch vom 
Planungsausschuß für diese Gemeinschaftsaufgabe zu­
grunde gelegt werden können. Zumindest würde mit 
den Teilräumen zu a) eine raumordnerisch sinnvolle Be­
zugsbasis auch für die Gemeinschaftsaufgabe geschaffen. 
Schließlich könnten die Teilräume zu c) als Neuabgren­
zung der strukturschwachen Gebiete im Sinne von § 2 
Abs. 1 Nr. 3 ROG angesehen werden. 

Dieser Arbeitsgang dürfte m. E. in angemessener Zeit 
- zumindest für einen ersten Durchlauf, der für eine 
Praktizierung des BROP zunächst ausreichen würde -
zu bewältigen sein. Für diesen ersten Durchlauf könnte 
- soweit verbindliche Festlegungen von Mittelbereichen 
noch ausstehen - die bisherige, vorläufige Abgrenzung 
der Mittelbereiche zugrunde gelegt werden7 mit der 
Maßgabe, daß Modifizierungen nach den für 1976 er­
warteten endgültigen Mittelbereichsabgrenzungen mög­
lich sind. 

6 Die Teilraumregelung zu b) weist im Ergebnis (hinsichtlich 
der Zahl der Teilräume) gewisse Parallelen mit einem von 
Prof. Dr. Thoss ·in der Gemeinsamen Wissenschaftlichen Ple­
narsitzung der beiden Akademien am 25. 9. 1975 in Duisburg 
dargestellten Modell auf. 
7 Vgl. Karte, die der Strukturausschuß der MKRO 1973 er­
arbeitet hat. 

Die weitere Fortschreibung des BROP, die nicht so 
dringlich wäre, könnte dann später erfolgen. Sie wäre 
auf die folgenden Punkte zu beziehen : 

Überprüfung der Richtwertprognose für die Bevöl­
kerung und Arbeitsplätze sowie ihre Regionalisierung 
bis auf Länderbasis, 

- Überprüfung der großräumigen Achsen, 
- Ergänzung der Zielaussagen für Fachbereiche, 
- Ergänzung der Aussagen zur europäischen Ra'umord-

nungspolitik. 

Schließlich sollte versucht werden, zu em1gen Infra­
strukturbereichen bzw. zu Gruppen von Infrastruktur­
maßnahmen für einen mittelfristigen Zeitraum auch An­
gaben über die verfügbaren Haushaltsmittel aufzuneh­
men. Eine solche Abstimmung mit der mitt~lfristigen 
Finanzplanung wird zweifellos besondere Probleme auf­
werfen, die jedoch nicht unlösbar erscheinen. • 

Diese Auflistung künftiger Aufgaben, die bewältigt 
werden müssen bzw. in Angriff zu nehmen sind, um das 
BROP anzuwenden bzw. zu verbessern, sollte aber nicht 
daran hindern, die getroffenen verbalen Zielaussagen be­
reits jetzt zu berücksichtigen. Einen akuten Anlaß für 
eine solche Praktizierung bilden z. B. die von einigen 
Bundesressorts beabsichtigten Behördenzusammenlegun­
gen: Nach den Zielvorstellungen des BROP dürfte z.B. 
nicht die Oberpostdirektion aus einem sehr struktur­
schwachen Grenzgebiet verlegt oder eine Zusammenle­
gung von Dienststellen in Verdichtungsräumen (mit oh­
nehin stärkerem Tertiärbesitz) erwogen werden8. 

8 Vgl. dazu Brenken in: Informationen zur Raumentwick­
lung. Hrsg.: Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und 
Raumordnung. (1975) H . 9, S. 351- 454. 

JULIUS SCHONHOFER 

Vorstellungen der Länder zur Fortschreibung des Bundesraumordnungsprogramms 

Vorbemerkungen 

Das grundsätzliche Ziel des Bundesraumordnungspro­
gramms (BROP) ist es, die durch Analysen festgestellten 
großräumigen Disparitäten bei 

- der Ausstattung mit Einrichtungen der Infrastruk-
tur, 

- dem Angebot an Erwerbsmöglichkeiten, 
- der Umweltsituation sowie 
- der Siedlungsstruktur 

abzubauen. 

Dieses Bundesraumordnungsprogramm wurde am 14. 
Februar 1975 durch Mehrheitsbeschluß der Ministerkon-

ferenz für Raumordnung (MKRO) verabschiedet. Das 
Abstimmungsergebnis beruht nicht auf einer unter­
schiedlichen Haltung der Länder zum »langfristigen Ge­
samtkonzept der räumlichen Entwicklung des Bundesge­
bietes«, im weiteren Verfahren »Bundesraumordnungs­
programm« genannt, wie es von der Konferenz der Mi­
nisterpräsidenten 1970 in Auftrag gegeben wurde. Un­
terschiedliche Auffassungen bestehen vielmehr darüber, 
ob der zur Abstimmung gestellte Entwurf nur als ein er­
ster Schritt auf dem Weg zu einem solchen Gesamtkon­
zept angesehen werden kann oder ob es sich bereits um 
ein verabschiedungsreifes Programm handelt. Die Länder 
Baden-Württemberg und Bayern waren der Auffassung, 
daß die Unzulänglichkeiten, z. B. im analytischen 
Grundlagenteil, nicht erst in einer sofort nach Verab-



1975 Heft 5 Schönho/er: Vorstellungen der Länder -zur Fortsdireibung des Bundesraumordnungsprogramms 221 

schiedung eingeleiteten Fortschreibung behoben werden 
können. 

Die Notwendigkeit der Fortschreibung 

Der Fortschreibung des BROP kommt demnach eine 
besondere Bedeutung zu, die ihren Niederschlag schon 
im verabschiedeten Programm findet. Dort heißt es: 

~Dieses Programm ist auf baldige Fortsdireibung angelegt. 
Denn mit ihm können nidit alle Probleme einer zukunfts­
orientierten Raumordnungspolitik gelöst werden. Die Quan­
tifizierung der Zielvorstellungen auf der Grundlage gesell­
schaftlicher Indikatoren steht erst in den Anfängen. Die 
Diskussion über die Lösung verschiedener zukünftig bedeut­
samer Fragen der Raumordnung und fachspezifischer Pro­
bleme (z.B. Vorranggebiete, Hochleistungsschnellbahn, So­
zialbrache) ist noch nicht abgeschlossen. Das gleiche gilt 
auch für standortgebundene Funktionen von nationaler und 
übernationaler Bedeutung.« 

Weitere Gründe für eine alsbaldige Fortschreibung 
sind z.B. : 

- Die unbefriedigende Abgrenzung der Gebietseinhei­
ten, 

- die überholte Datenbasis, 
- die fehlende Berücksichtigung der europäischen 

Raumordnungspolitik, 
- die neuere Entwicklung von Bevölkerung und Wirt­

schaft, 
- neue wissenschaftliche Erkenntnisse. 

Das Bundesraumordnungsprogramm steht somit be­
reits bei seinem Inkrafttreten in stärkerem Maße im Zei­
chen der notwendigen Fortschreibung, als dies bei Pro­
grammen der Raumordnung üblich und vielfach sogar 
kraft Gesetzes zur Anpassung an künftige Entwicklun­
gen der Fall ist. Der Begriff der Fortschreibung erhält 
dadurch für das Bundesraumordnungsprogramm eine 
über seinen üblichen Gehalt hinausgehende Bedeutung. 
In der Regel sollen nämlich durch eine Fortschreibung 
nur Darlegungen berichtigt werden, die durch die weite­
re Entwicklung a~ Gültigkeit verloren haben. 

Die zukünftige Zusammenarbeit zwischen dem Bund 
und den Ländern in der Ministerkonferenz für Raum­
ordnung wird zeigen müssen, ob die zugesagte alsbaldige 
Fortschreibung wirklich ein gangbarer, ökonomischer 
Weg ist, Ergänzungen, neue Erkenntnisse, neue Daten 
und neu auftauchende Probleme in eine Arbeit aufzu­
nehmen, die mit einem vorläufigen Ergebnis abgeschlos­
sen wurde, und ob man gewillt ist, diesen Weg rechtzei­
tig, in entsprechendem Umfang und etwaigen Schwierig­
keiten'zum Trotz zu gehen. 

Da_s Zielsystem des Bundesraumordnungsprogramms 

In der Fortschreibung des BROP sollte das Zielsystem 
für die gesamträumliche Entwicklung des Bundesgebietes 
überarbeitet werden. Dabei sind dem Raumordnungsge-

setz zuwiderlaufende Tendenzen und Widersprüche zu 
beseitigen. Die in § 2 des Raumordnungsgesetzes enthal­
tenen Raumordnungsgrundsätze befassen sich in erster 
Linie mit den beiden Hauptproblemgebieten der Raum­
ordnung. Das sind einerseits die Gebiete, in denen die 
Lebensbedingungen in ihrer Gesamtheit im Verhältnis 
zum Bundesdurchschnitt wesentlich zurückgeblieben 
sind, und zum anderen die Verdichtungsgebiete, in de­
nen die Verdichtung von Wohn- und Arbeitsstätten zu 
ungesunden räumlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen 
sowie zu unausgewogenen Wirtschafts- und Sozialstruk­
turen führt oder zu führen droht. 

Die verbindliche Abgrenzung dieser Gebiete ist, wie 
die Aufstellung aller Ziele der Raumordnung und Lan­
desplanung einschließlich der Bestimmung ihres räumli­
chen Geltungsbereiches, den Ländern vorbehalten. Die 
für die Natur der Sache maßgebenden fachlichen und 
interessenmäßigen Gesichtspunkte lehren jedoch, ebenso 
wie ein Blick in die Landesentwicklungsprogramme der 
Länder, daß es bei der Abgrenzung der Gebietskatego­
rien wie kaum in einem anderen Bereich einer Selbstkoor­
dinierung von Bund und Ländern durch Festsetzung ein­
heitlicher Kriterien und Schwellenwerte bedarf. Ein 
Bundesraumordnungsprogramm wäre der gegebene 
Standort für die damit verbundene Abgrenzung der zu­
rückgebliebenen oder zurückbleibenden Gebiete, die je­
doch im Bundesraumordnungsprogramm vergeblich ge­
sucht wird. Da eine Abgrenzung der zurückgebliebenen 
oder zurückbleibenden Gebiete fehlt, wird das Zielsy­
stem des Bundesraumordnungsprogramms unvollzieh­
bar. 

Ferner ist das Zielsystem insbesondere auf seinen hier­
archischen Aufbau hin durchzusehen. Dabei sind Un­
klarheiten im Zielsystem, wie z.B. der »Abbau großräu­
miger Disparitäten« und der »Abbau innergebietlicher 
Disparitäten« durch eindeutige Rangordnung und Be­
wertung zu beseitigen. Um der Komplexität gesellschaft­
licher Systeme gerecht zu werden, sollten im BROP 
auch Zielkonflikte aufgezeigt, diskutiert und, soweit 
möglich, ausgeräumt werden. 

Darüber hinaus sollte die Stellungnahme des Beirats 
für Raumordnung vom 3. Juli 1974 zum damals vorlie­
genden Entwurf des BROP berücksichtigt werden. Der 
Beirat legte u. a. in seiner Stellungnahme dar, daß auf 
Dauer auch die raumordnerischen Zielvorstellungen auf 
der Grundlage gesellschaftlicher Indikatoren quantifi­
ziert werden sollten. 

In der Fortschreibung sollte ferner angestrebt werden, 
scharf und erkennbar zwischen Zielaussagen und sonsti­
gem Inhalt zu trennen. An manchen Stellen, so z. B. in 
der Einleitung, wird nicht klar, inwieweit sie bereits 
Zielaussage sein sollen. 

Außerdem sollte das Zielsystem des BROP auf seine 
Vollständigkeit hin überprüft werden. Als Beispiele für 
Ergänzungen oder Neuaufnahme wären zu nennen: 

- Verkehrswesen, 
- Gesundheits- und Sozialwesen, 
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- Energieversorgung, 
- Umweltschutz. 

Die Gebietseinheiten des Bundesraumordnungs­
programms 

Die 38 Gebietseinheiten (GE) bilden den räumlichen 
Bezugsrahmen des BROP für 

die großräumige Analyse der raumstrukturellen Aus­
gangslage, 

- die großräumige Analyse der Verteilung raumwirksa­
mer Bundesmittel, 

- die Prognose der großräumigen Entwicklungstenden­
zen sowie 

- die Aussagen über großräumige Disparitäten im Be­
reich der Infrastruktur und der Erwerbsstruktur. 

Diese 38 Gebietseinheiten gründen sich auf einen frü­
heren Beschluß der Ministerkonferenz für Raumord­
nung. Es bestand damals in der MKRO Übereinstim­
mung, daß sie aufgrund ihrer Abgrenzung nur den 
räumlichen Bezugsrahmen für die Vergleichbarkeit re­
gionaler Statistiken darstellen können. Wenn auch im 
BROP ausdrücklich festgestellt wird, daß mit den Ge­
bietseinheiten keine Gebiete nach § 5 Abs. 1 ROG und 
keine regionalen Planungsräume nach § 5 Abs. 3 ROG 
abgegrenzt werden und dafür der neue Begriff »Beob­
achtungs- und Aussageräume« geschaffen wurden, so 
werden sie faktisch doch zu Planungsräumen. 

Die bisherigen Gebietseinheiten sind aber nach ihrer 
Größe und Abgrenzung weder strukturelle noch funk­
tionale Einheiten. Ihre unterschiedliche innere Struktur 
läßt keine signifikanten, allgemein gültigen Aussagen 
über die Räume zu (»Nivellierungseffekt«). Dies ist um 
so schwerwiegender, als der Nivellierungseffekt inner­
halb der Gebietseinheiten von Gebietseinheit zu Gebiets­
einheit untersch'iedlich groß ist. 

Damit sind die Gebietseinheiten nicht nur zur Erfas­
sung der Strukturschwächen, sondern auch zum Ansatz 
strukturpolitischer Maßnahmen ungeeignet. So vermag 
z.B. eine Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze oder eine 
Verbesserung der infrastrukturellen Versorgung in den 
Verdichtungsräumen einer Gebietseinheit nicht die 
strukturellen Mängel der in der gleichen Gebietseinheit 
liegenden strukturschwachen Gebiete auszugleichen. 

Die Gebietseinheiten des BROP sind kein Ersatz für 
die Abgrenzung der zurückgebliebenen oder zurückblei­
benden Gebiete noch erheben sie einen solchen An­
spruch. Ihre zwangsläufige Großräumigkeit und die da­
mit verbundene Nivellierung innerer Strukturen sind 
vielmehr ein zusätzliches Argument für die Dringlich­
keit einer bundeseinheitlichen Abgrenzung struktur­
schwacher Gebiete im Bundesraumordnungsprogramm. 
Auch durch eine Verkleinerung der Gebietseinheiten ist 
das aufgezeigte Problem nicht auszuräumen. Struktur­
schwache periphere Zonen bestehen innerhalb der mei­
sten Planungsregionen. Dies ist eine Folge der Forde-

rung, Gebiete unterschiedlicher Struktur, die sich in ih­
ren Funktionen gegenseitig ergänzen, zu Planungsregio­
nen mit in sich ausgewogenen Lebens- und Wirtschafts­
beziehungen zusammenzufassen. In der Ministerkonfe­
renz für Raumordnung und ihren Ausschüssen ist es 
deshalb unbestritten, daß zur Abgrenzung der struktur­
schwachen Räume die Mittelbereiche bzw. die Verflech­
tungsbereiche zentraler Orte mittlerer Stufe heranzuzie­
hen sind, die das System der Gebietseinheiten nicht er­
setzen, sondern ergänzen. Entsprechendes würde ·für die 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe » Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur« zugrunde gelegten 
- größeren - regionalen Arbeitsmärkte gelten, ohne 
daß es an dieser Stelle einer vergleichenden Wertung bei­
der K,ategorien räumlicher Bausteine strukturschwacher 
Gebiete bedarf. Als Fernziel ist aus der Sicht der Raum­
ordnung die Forderung unbestritten, daß eine Anpas­
sung der nach der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur« abgegrenzten För-· 
dergebiete an die im BROP aufgezeigten »Gebiete mit 
Schwächen in der Erwerbsstruktur« erfolgt. Der Hin­
weis der Ministerpräsidentenkonferenz vom 6. Dezem­
ber 1974: 

,.Eine Anpassung der Gemeinschaftsaufgaben an das Bundes­
raumordnungsprogramm soll erst erfolgen, wenn das Bun­
desraumordnungsprogramm auf der Basis von Mittelberei­
chen fortgeschrieben ist« 

gibt dafür eine exakte Leitlinie. 

Die deshalb vordringliche Abgrenzung der zurückblei­
benden oder zurückgebliebenen Gebiete im Bundesraum­
ordnungsprogramm hätte um so näher gelegen, als der 
erforderliche räumliche Raster in Form der Verflech­
tungsbereiche mittlerer Stufe seit langem vom Struktur­
ausschuß der Ministerkonferenz für Raumordnung be­
reitgestellt wurde. Auch die dazu notwendigen Daten 
liegen gemeindeweise und deshalb nach Verflechtungsbe­
reichen aggregierbar vor. Neben den im BROP auf gan­
ze Gebietseinheiten bezogenen Daten »Lohn- und Ge­
haltssumme«, » Wanderungssaldo« und »Bevölkerungs­
dichte« wären noch Daten über »Industriebesatz«, »An­
teil der Beschäftigten im tertiären Sektor«, »Altersstruk­
tur« usw. zu berücksichtigen gewesen. Der eigentliche 
Widerstand gegen die Abgrenzung dürfte bei dieser 
Sachlage wohl innerhalb der Bundesregierung zu suchen 
sein. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß 
z.B. bereits 1968 der Versuch der Ministerkonferenz für 
Raumordnung, die zurückgebliebenen Gebiete durch 
Entschließung zu bestimmen, am Einspruch des Bundes­
wirtschaftsministers gescheitert ist. 

Dem Grundsatz nach ähnlich verhält es sich mit den 
Verdichtungsräumen. Auch sie bedürfen zu ihrer Be­
stimmung und Abgrenzung bundeseinheitlicher Kriteri­
en und Schwellenwerte. Auch sie sind zur Würdigung 
der auf Gebietseinheiten bezogenen Aussagen des BROP • 
erforderlich. Alle Aussagen über die Gebietseinheiten 
setzen zu ihrem Verständnis die Kenntnis voraus, ob in 
der betreffenden Gebietseinheit ein, ggf. nach welchen 
Maßstäben abgegrenzter, Verdichtungsraum besteht. 
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Die Problematik des BROP in semer vorliegenden 
Fassung wird noch deutlicher, wenn die darin getroffe­
ne, durchaus zweckmäßige Unterscheidung der Verdich­
tungsräume nach »stagnierenden« und »stark belasteten« 
und das dafür geltende unterschiedliche materielle Ziel­
system berücksichtigt werden. Mehr als eine theoretische 
Unterscheidung beider Kategorien von Verdichtungsräu­
men und die dafür geltenden unterschiedlichen Ziele 
wird im Bundesraumordnungsprogramm vergeblich ge­
sucht. 

Zu Recht dagegen betont der Bund den großmaßs,tabli­
chen Charakter des Bundesraumordnungsprogramms. 
Um so mehr befremden die Bemühungen des Bundes im 
Bundesraumordnungsprogramm oder im Zusammenhang 
damit, abstrakte Regelungen zur Verteilung des für die 
einzelnen Gebietseinheiten vorgesehenen Entwicklungs­
potentials innerhalb dieser Gebietseinheiten aufzustellen 
und dadurch einer solchen Verteilung durch die Länder 
vorzugreifen, ja eine der jeweiligen regionalen Raum­
und Siedlungsstruktur angepaßte Verteilung sogar we­
sentlich zu erschweren. Ein Beispiel dafür ist die lang­
jährige Erörterung des Schwerpunktkonzepts, wobei die 
vom Bund für unvermeidbar gehaltenen generellen Aus­
sagen des Bundesraumordnungsprogramms über die Aus­
wahl von Entwicklungszentren nunmehr im Rahmen er­
gänzender Entschließungen noch konkretisiert werden 
sollen. Im Ergebnis steht damit einer Fehlanzeige des 
Bundesraumordnungsprogramms für wichtige Bereiche, 
in denen Aussagen erwartet werden und erwartet wer­
den müssen, eine Perfektion im Kleinen gegenüber, die 
gleichermaßen überflüssig und in ihren Auswirkungen 
bedenklich erscheint. 

Die Analyse der raumstrukturellen Ausgangslage 

Im BROP wird auf Bundesebene der Versuch unter­
nommen, in größerem Umfang Indikatoren als methodi­
sche Hilfe für die Erstellung eines Programms zu ver­
wenden. Die Indlkatorenrechnung bildet die Grundlage 
für die Bestimmung von Schwerpunkträumen mit be­
-sonderen Strukturschwächen. Sie ist damit der Schlüssel 
zu allen weiteren Folgerungen im BROP. Zu den ver­
wendeten Indikatorengruppen - Indikatoren für die In­
fra- und für die Erwerbsstruktur - ist festzustellen, daß 
sie sowohl nach Auswahl, Gewichtung der Teilindikato­
ren als auch in ihrem Verhältnis zueinander problema­
tisch sind. Daß darüber hinaus die gewählten Stichtage 
im vorliegenden BROP überholt sind, sei nur als Merk­
posten für die Fortschreibung erwähnt. 

Ein;· Neubearbeitung, die darin besteht, daß lediglich 
neue Werte übernommen werden, ist in der Fortschrei­
bung problemlos zu vollziehen. Weitaus schwieriger sind 
die übrigen - häufig auch im wissenschaftlichen Raum 
- noch ungelösten Fragen, wie z.B. ~iner »Erfolgskon­
trolle« bei der Verwendung von sozialen Indikatoren in 
der Raumordnung. 

Es besteht kein Zweifel daran, daß die bisher im Bun­
desraumordnungsprogramm verwendeten Indikatoren 
nicht den Anspruch erheben, die Skala der für die Le­
bens- und Arbeitsbedingungen wesentlichen Infrastruk­
tureinrichtungen abzudecken oder dafür auch nur reprä­
sentativ zu sein. Im Bildungswesen fehlt z. B. das beruf­
liche Bildungswesen, dessen Bedeutung für die Raumord­
nung zunehmend erkannt wird. Wasserversorgung und 
Energieversorgung fehlen völlig, ebenso die Abfallbesei­
tigung in ihren verschiedenen Formen. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob eine derartige 
Querschnittbetrachtung aus der Sicht der Raumordnung 
sinnvoll erscheint, d. h. ob es zweckmäßig ist, z. B. Stra­
ßen und Schulen auf den gleichen Nenner zu bringen 
und das Ergebnis zu addieren. Bei Entscheidungen der 
zuständigen Planungsträger in konkreten Einzelfällen 
wird es stets auf die Versorgungslage in dem jeweiligen 
einzelnen Fachbereich ankommen. Die Erfahrung zeigt, 
daß diese Versorgungslage in einzelnen Teilräumen er­
heblich von den Erwartungen und Normen abweichen 
kann, die aufgrund der allgemeinen Versorgungslage un­
ter Berücksichtigung der regionalen Raum- und Sied­
lungsstruktur unter Einschluß der Versorgungslage in 
anderen Fachbereichen der Infrastruktur gegeben sind. 
Zweck der Raumordnung ist es ja gerade, solche Ursa­
chen unterschiedlicher Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu beseitigen. Im Rahmen der Fortschreibung des Bun­
desraumordnungsprogramms wird deshalb das Schwerge­
wicht der Bemühungen darauf zu legen sein, die unter­
schiedliche Versorgungslage bei einem möglichst großen 
Kreis relevanter einzelner Fachbereiche darzustellen und 
damit Grundlagen einer an den Erfordernissen der 
Raumordnung ausgerichteten Verteilung raumwirksamer 
Mittel der öffentlichen Hand zu schaffen. 

In jedem Fall sollten die Überlegungen zu den Indika­
toren (z.B. Auswahl, Gewichtung, Verarbeitung der In­
dikatoren und die Auswahlregeln zur Bestimmung der 
Schwerpunkträume) sowie die Indikatorenwerte selbst 
im Programm dargelegt werden. Bisher wird lediglich 
auf die unterschiedliche Signifikanz der zur Bestimmung 
der großräumigen und generellen Disparitäten verwen­
deten Analysemerkmale hingewiesen. Die damit ange­
sprochenen Probleme der Gewichtung, der Substituier­
barkeit und der Komplementarität verschiedener Infra­
struktureinrichtungen, aus denen ein Gesamtindikator 
für den großräumigen Vergleich und damit zugleich für 
die Beurteilung der Förderungsbedürftigkeit jeder einzel­
nen Raumeinheit gebildet wurde, werden nicht weiter 
diskutiert. Sie sollten aber offengelegt und .dadurch für 
interessierte Stellen nachvollziehbar gemacht werden. 

Entwicklungstendenzen der regionalen 
Arbeitsplatz- und Bevölkerungsentwicklung 

Bei der Fortschreibung des BROP werden auch die 
Prognosen der W anderungsbewegungen eingehender zu 
erörtern und besser zu begründen sein, da diese Progno-
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sen von besonderer Bedeutung für die Beurteilung der 
zukünftigen Arbeitsplatz- und Bevölkerungsentwicklung 
sind. Die von den Ländern in der Ministerkonferenz für 
Raumordnung geforderten .Ä.nderungen der Prognoseda­
ten haben deutlich gezeigt, wie wichtig gerade bei Pro­
gnosearbeiten eine frühzeitige Koordinierung zwischen 
Bund und Ländern ist. Dem Vernehmen nach soll der 
Raumordnungsminister ein neues Prognosegutachten für 
die Fortschreibung des BROP in Auftrag gegeben haben. 
Es wäre aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit 
zweckdienlich, wenn der Bund die Länder möglichst 
frühzeitig an der Diskussion der Prognosearbeiten betei­
ligen würde. 

Die Verteilung der raumwirksamen Bundesmittel 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die dem Bun­
desraumordnungsprogramm zugrunde gelegten Daten 
vielfach durch Zeitablauf, Mängel der Statistik, die Ge­
bietsreform sowie durch den in den einzelnen Ländern 
unterschiedlichen Stand dieser Gebietsreform beein­
trächtigt werden. Die sofortige Aufnahme der Fort­
schreibung des Bundesraumordnungsprogramms ist des­
halb allein schon zu dem Zweck geboten, den Fachpla­
nungsträgern Argumente dafür zu nehmen, das Bundes­
raumordnungsprogramm entgegen seinen ausdrücklichen 
Zielsetzungen nicht zu beachten. Am deutlichsten wird 
die Situation im Zusammenhang mit den der Analyse 
und weitgehend auch den Zielen zugrunde liegenden Ist­
Aussagen über den Zufluß der finanziellen Mittel zum 
Ausbau der Infrastruktur in den einzelnen Gebietsein­
heiten in den Jahren 1969/70. 

Es ist zu beachten, daß ein rein monetärer Vergleich 
noch keine Rückschlüsse auf die räumlichen Wirkungen 
der Ausgaben zuläßt. So können gleiche Beträge je nach 
den unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten unter­
schiedlich zu bewertende Wirkungen zur Folge haben. 
Hinzu kommt, daß eine Analyse dieser Art, z. B. wegen 
der langen Ausführungszeit vieler Infrastrukturprojekte, 
erst bei einer Betrachtung über längere Zeiträume zu 
sinnvollen Ergebnissen führen kann. Das BROP weist 
wie folgt auf diese Einschränkungen hin: 

»Bei der Regionalisierung raumwirksamer Mittel können 
aus zwei Rechnungsjahren nur bedingt Schlüsse gezogen 
werden. Erst die Analyse über einen längeren Zeitraum und 
unter Hinzuziehung weiterer Beurteilungskriterien wird 
eine größere Aussagekraft haben. Hier gilt es u. a. zu be­
rücksichtigen, daß sich ein großer Teil raumwirksamer 
Bundesmittel auf Investitionsmaßnahmen bezieht, die über 
einen zweijährigen Betrachtungszeitraum weit hinausreichen 
und insbesondere erst nach ihrer Verwendung raumwirksa­
me Folgewirkungen induzieren, deren Bedeutung nur lang­
fristig zu erkennen ist.« 

Die mit dem BROP vorgelegte Analyse der räumli­
chen Ausgabenstruktur ist daher nur als ein erster, bei 
der Fortschreibung des Programms auszubauender und 
zu differenzierender Ansatz zu sehen. 

Von größerem Gewicht und damit auch für die Fort­
schreibung gravierender erscheint die Feststellung, daß 

das Programm keine konkreten Aussagen darüber 
macht, welche Mittel der Bund in welcher Zeit für wel­
che Maßnahmen und in welcher räumlichen Verteilung 
einsetzen will, um die festgestellten Disparitäten in der 
Raum- und Siedlungsstruktur langfristig gegensteuernd 
auszugleichen. Der Auftrag des Deutschen Bundestags 
vom 3. Juli 1969, »auf der Grundlage einer kon.kreten 
räumlichen Zielvorstellung für die Entwicklung des 
Bundesgebietes die regionale Verteilung der raumwirksa­
men Bundesmittel in einem Bundesraumordnurrgspro­
gramm festzulegen«, ist daher nicht erfüllt. Das ist um 
so bedauerlicher, als nicht nur im Bereich der Gemein­
schaftsaufgaben, sondern auch in vielen anderen. Berei­
chen die sogenannte Mischfinanzierung vorherrscht und 
deshalb eine mit den finanziellen Möglichkeiten abge­
stimmte Maßnahmenplanung zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden auch nach Verabschiedung des BROP 
unterbleibt, obwohl die Voraussetzungen dafür durchaus 
gegeben sind, seitdem Bund, Länder und Gemeinden· 
eine mittelfristige Finanzplanung aufstellen. Hier liegt 
eine wesentliche Aufgabe für die For.tschreibung. Eine 
auf Länderbasis regionalisierte Verteilung der geplanten 
raumwirksamen Bundesmittel bietet sich an und wird 
ernsthaft zu prüfen sein. 

Rechtsfragen der Bund-Länder-Planung 
im Bundesraumordnungsprogramm 

Eine Reihe von Fragen wird auch der Versuch einer 
rechtlichen Einordnung des BROP aufwerfen. Das hat 
seine Ursache zum einen darin, daß hier ein Zusammen­
wirken zwischen Bund und Ländern stattfindet, zum an­
deren beruht es auf der Stellung der Raumordnung ge­
genüber den Fachbehörden. 

An sich sind die Zuständigkeiten zwischen Bund und 
Ländern im Bereich der Raumordnung klar abgegrenzt. 
Im Bereich der Gesetzgebung gewährt Art. 75 Nr. 4 
Grundgesetz dem Bund das Recht der Rahmengesetzge­
bung. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, daß 
unter »Raumordnung« im Sinne des Art. 75 Nr. 4 
Grundgesetz nur die Planung im Bereich eines Landes zu 
verstehen ist (BVersGe Nr. 151/16). Mit dem Erlaß des 
ROG im Jahre 1965 hat der Bund von diesem Recht 
Gebrauch gemacht. 

Da der Bund auf den Erlaß von Rahmenvorschriften 
beschränkt ist, liegt das Schwergewicht der Gesetzge­
bung im Bereich der Raumordnung und Landesplanung 
bei den Ländern. Erst recht liegt die Verwaltungszustän­
digkeit in diesem Bereich bei den Ländern, denn das 
Grundgesetz weist die Erfüllung staatlicher Aufgaben 
den Ländern zu, soweit es nicht selbst eine andere Rege­
lung trifft oder zuläßt (Art. 30 Grundgesetz). Den Län­
dern obliegt daher die Aufstellung übergeordneter und 
zusammenfassender Programme und Pläne nach § 5 
ROG, in denen Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung mit der Bindungswirkung nach § 5 Abs. 4 enthal-
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ten sind. Damit scheidet eine verbindliche Festsetzung 
solcher Ziele durch den Bund aus. 

Aus dem Gesagten ergeben sich folgende Konsequen­
zen: Der Bund kann im Bereich der Raumordnung le­
diglich deklaratorisch geplante Vorhaben des Bundes zu­
sammenfassend und abgestimmt darstellen und darüber 
hinaus Aussagen zu einer weiteren Konkretisierung und 
Auslegung der Raumordnung des § 2 ROG treffen. Im 
Bereich des Bundes haben solche Aussagen keine unmit­
telbare Bindungswirkung (Art. 65 Abs. 1 Satz 2 Grund­
gesetz). 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen 
Bundesministern müßte deshalb eine Entscheidung der 
Bundesregierung herbeigeführt werden (Art. 65 Abs. 1 
Satz 3 Grundgesetz) . 

Auch gegenüber den Ländern sind solche Aussagen 
nicht verbindlich, da sie nicht Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung sind und deshalb nicht an der Bin­
dungswirkung nach § 5 Abs. 4 ROG teilnehmen. Dem 
entspricht es, daß das BROP selbst betont, daß es keine 
unmittelbare Bindungswirkung habe. 

Angesichts der derzeitigen Rechtslage kann das Pro­
gramm für die Länder, die ihm zustimmen, nur insoweit 
Bedeutung haben, als sie mit ihrer Zustimmung die Ver­
pflichtung eingehen, ihre Programme und Pläne dem 
BROP nach Maßgabe des jeweiligen Landesplanungs­
rechts anzupassen. Erst wenn Aussagen des Programms 
als Ziele der Raumordnung und Landesplanung in sol­
chen Programmen und Plänen aufgestellt werden, erhal­
ten sie die Verbindlichkeit nach § 5 Abs. 4 ROG. Inwie­
weit damit das BROP sein Ziel, die Planung von Pro­
grammen und Plänen sachlich, räumlich und zeitlich zu 
koordinieren, erfüllen kann, sei dahingestellt. 

Auf längere Sicht wird allerdings die Grundsatzfrage 
zu prüfen sein, ob nicht Formen des Zusammenwirkens 
zwischen Bund und Ländern gefunden werden können, 
die geeignet sind, dem Anliegen der Raumordnung stär­
kere Geltung zu verschaffen. Dies könnte z. B. dadurch 
geschehen, daß m ernem fortgeschriebenen BROP die 

programmatischen Aussagen für die Bundesressorts ver­
bindlich werden. 

Die Folgen der im vorliegenden Bundesraumordnungs­
programm unzureichenden Bindungswirkung gegenüber 
den Bundesressorts und die mangelnde Koordination zei­
gen sich deutlich z. B. an dem von der Bundesbahn 
praktizierten »Rückzug aus der Fläche« (z.B. Strecken­
stillegungen, Reduzierung von Stückgutbahnhöfen). Ob­
wohl das BROP seit geraumer Zeit zumindest den Mit­
gliedern des Raumordnungskabinetts der Bundesregie­
rung bekannt ist, werden nach wie vor von der Bundes­
regierung Maßnahmen beschlossen, die im offenen Ge­
gensatz zu den Zielen der Raumordnung stehen. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß jede 
als förmliche oder faktische Änderung des geltenden 
Bundesraumordnungsprogramms verstandene Fortschrei­
bung mit oder ohne den Willen der Beteiligten bereits 
mit dem ersten Versuch seiner Anwendung beginnt. Die 
Fortschreibung des Bundesraumordnungsprogramms 
könnte sich in einer Nichtbeachtung beschlossener Ziele 
äußern, wenn nicht im Zusammenwirken zwischen Bund 
und Ländern sofort die aufgezeigten notwendigen Maß­
nahmen ergriffen werden. Eine im Vertrauen auf Be­
schlossenes und im Bewußtsein langjähriger Vorarbeiten 
begründete Passivität könnte zu weittragenden Konse­
quenzen zu Lasten der Raumordnung insgesamt, vor al­
lem aber auch des beschlossenen Bundesraumordnungs­
programms führen. Die Länder, die sich nicht entschlie­
ßen konnten, dem Bundesraumordnungsprogramm in 
seiner gegenwärtigen Fassung zuzustimmen, um durch 
ihre Ablehnung die notwendigen Verbesserungen zu be­
schleunigen, dürften deshalb im Ergebnis einen nachhal­
tigen Beitrag zu einer aktiven Raumordnungspolitik im 
Zusammenwirken von Bund und Ländern geleistet ha­
ben. 

FRIDO WAGENER 

Eignung des Bundesraumordnungsprogramms als Planungsinstrument 

I 

Das Raumordnungsgesetz vom 8. 4. 1965 (BGB!. I 
S. 306) sieht eine Planung für das Gesamtgebiet des Bun­
des nic4.t vor. Man kann allenfalls die Entschließungen 
der Ministerkonferenz für Raumordnung und die Emp­
fehlungen des Beirats für Raumordnung als Instrumente 
der Bundesplanung nach dem Raumordnungsgesetz anse­
hen. Die im Abstand von zwei Jahren vorzulegenden 
Raumordnungsberichte haben sich im Laufe der Zeit 
vom rein berichtenden Charakter entfernt und enthal­
ten in den letzten Jahren mehr und mehr Prognosen, 

Forderungen und teilweise operationalisierbare Planungs­
ziele1. 

Nach dem es viele Jahre verfassungsrechtlich umstrit­
ten war, ob es zulässig sei, ein Bundesraumordnungspro­
gramm (BROP) aufzustellen2, ersuchte der Bundestag 

1 Einen ersten Schritt in diese Richtung machte der Raum­
ordnungsbericht von 1968 (Bundestagsdrucksache V/3958 vom 
12.3.1969). Die Raumordnungsberichte von 1970 (Bundes­
tagsdrucksache VI/1340 vom 4. 11. 1970), von 1972 (Bundes­
tagsdrucksache VI/3793 vom 19. 8. 1972) und von 1974 vom 
29. 4. 1975 (Schriftenreihe »Raumordnung" des Bundesmini­
sters für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 06.004) ha­
ben diese Tendenz verstärkt fortgesetzt. 




